
Art. I
Änderungen des Kartellgesetzes

§ 8a. (1) unverändert
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 sind berechtigt
1. die Amtsparteien § 44, 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese ein Interesse an der alsbaldigen Feststellung
begründen, 

3. jeder Unternehmer beziehungsweise jeder Verband (§ 31 Z
2), der ein rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an der alsbal-
digen Feststellung hat,

4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs. 

§ 17. (1) Der Bundesminister für Justiz kann durch Verordnung
1. feststellen, welche Formen zwischenbetrieblicher Zusam-

menarbeit oder mit Preisangaben versehener Ankündigungen von
Waren oder Leistungen diesem Bundesgesetz nicht unterliegen,
und

 2. Gattungen von Kartellen von der Anwendung dieses
Bundesgesetzes ausnehmen, soweit sie offensichtlich volkswirt-
schaftlich geboten sind. 

(1a) unverändert
(2) unverändert
(2a) unverändert
(3) unverändert

Art. I
Änderungen des Kartellgesetzes

§ 8a. (1) ...
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 sind berechtigt
1. die Amtsparteien (§ 44),
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese ein Interesse an der alsbaldigen Feststellung
begründen,

3. jeder Unternehmer beziehungsweise jeder Verband (§ 31 Z 2),
der ein rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an der alsbaldigen
Feststellung hat. 

§ 17. (1) Der Bundesminister für Justiz kann nach Anhörung des
Paritätischen Ausschusses (§ 112) durch Verordnung

1. feststellen, welche Formen zwischenbetrieblicher Zusammen-
arbeit oder mit Preisangaben versehener Ankündigungen von Waren
oder Leistungen diesem Bundesgesetz nicht unterliegen, und

2. Gattungen von Kartellen von der Anwendung dieses Bundes-
gesetzes ausnehmen, soweit sie offensichtlich volkswirtschaftlich
geboten sind. 

(1a) ...
(2) ...
(2a) ...
(3) ...

EntwurfGeltende Fassung
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§ 21. aufgehoben 

§ 25. (1) unverändert
(2) unverändert
(3) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das Kartell berührt werden, 
3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche

Interessen durch das Kartell berührt werden,
4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs. 

§ 27. (1) unverändert
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 2 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das Kartell berührt werden, 
3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche

Interessen durch das Kartell berührt werden, 

Abschöpfung der Bereicherung

§ 21. (1) Hat sich ein Unternehmer oder ein Verband von Unter-
nehmern durch die verbotene Durchführung eines Kartells bereichert,
so hat das Kartellgericht ihm auf Antrag einer Amtspartei (§ 44) die
Zahlung eines der Bereicherung entsprechenden Geldbetrages an
den Bund aufzuerlegen. Das Kartellgericht hat hievon jedoch ganz
oder teilweise abzusehen, wenn dies im Hinblick auf die wirtschaftli-
chen Folgen der Billigkeit entspricht. Bei der Ermittlung des Geldbetra-
ges ist der § 273 ZPO sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Zahlung eines Geldbetrages nach Abs. 1 darf nur dann
auferlegt werden, wenn der Antrag binnen drei Jahren ab der Beendi-
gung der verbotenen Durchführung des Kartells gestellt wird. 

§ 25. (1) ...
(2) ...
(3) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 sind berechtigt
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das Kartell berührt werden,
3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche

Interessen durch das Kartell berührt werden.

§ 27. (1) ...
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 2 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44)
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das Kartell berührt werden, 
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4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs. 

§ 30c. (1) unverändert
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch die vertikale Vertriebsbin-
dung berührt werden, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch die vertikale Vertriebsbindung berührt werden, 

4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs. 

§ 30e. (1) Der Bundesminister für Justiz kann durch Verord-
nung feststellen, dass für bestimmte Gruppen von vertikalen
Vertriebsbindungen kein Untersagungsgrund nach § 30c vorliegt. 

(2) unverändert

§ 33. (1) unverändert
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 1a und 2 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch die Empfehlung berührt
werden, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch die Empfehlung berührt werden,

4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch das Kartell berührt werden. 

§ 30c. (1) ...
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 sind berechtigt
1. die Amtsparteien (§ 44),
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch die vertikale Vertriebsbindung
berührt werden.

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch die vertikale Vertriebsbindung berührt werden. 

§ 30e. (1) Der Bundesminister für Justiz kann nach Anhörung des
Paritätischen Ausschusses (§ 112) durch Verordnung feststellen, daß
für bestimmte Gruppen von vertikalen Vertriebsbindungen kein Unter-
sagungsgrund nach § 30c vorliegt. 

(2) ...

§ 33. (1) ...
(2) Zum Antrag nach Abs. 1 Z 1a und 2 sind berechtigt
1. Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch die Empfehlung berührt
werden, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch die Empfehlung berührt werden. 
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6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern
Österreichs. 

§ 35. (1) unverändert
(2) unverändert
a) aufgehoben

b) der Missbrauch geeignet ist, die Medienvielfalt zu beein-
trächtigen, und

c) unverändert
(2a) Unter Medienvielfalt ist eine Vielfalt von selbständigen

Medien zu verstehen, durch die eine Berichterstattung unter
Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen gewährleistet wird.

(3) unverändert
(4) unverändert
(5) unverändert

§ 37. Zum Antrag nach den §§ 35 und 36 sind berechtigt 
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das zu untersagende
Verhalten berührt werden, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch das zu untersagende Verhalten berührt werden, 

4. die Wirtschaftskammer Österreich,
5. die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
6. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern

Österreichs. 

§ 40. aufgehoben

§ 35. (1) ...
(2) ...
a) der Unternehmer seine marktbeherrschende Stellung wieder-

holt mißbraucht hat, 
b) die Mißbräuche geeignet sind, die Medienvielfalt zu beein-

trächtigen, und 
c) ...

(3) ...
(4) ...
(5) ...

§ 37. Zum Antrag nach den §§ 35 und 36 sind berechtigt
1. die Amtsparteien (§ 44), 
2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen

vertreten, wenn diese Interessen durch das zu untersagende Verhal-
ten berührt werden, 

3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche
Interessen durch das zu untersagende Verhalten berührt werden. 

Abschöpfung der Bereicherung
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§ 42b. (1) unverändert

(2) unverändert
(3) unverändert
(4) unverändert
(5) unverändert
(6) Wenn das Kartellgericht ausgesprochen hat, dass der

Zusammenschluss nicht untersagt wird, kann es den am Zusam-
menschluss beteiligten Unternehmen auf Antrag unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nachträglich Maßnahmen
auftragen, durch die die Wirkungen des Zusammenschlusses
abgeschwächt oder beseitigt werden, wenn 

1. die Nichtuntersagung auf unrichtigen oder unvollständigen
Angaben beruht, die von einem der beteiligten Unternehmen zu
vertreten sind, oder

2. einer mit der Nichtuntersagung verbundenen Auflage
zuwidergehandelt wird. Zum Antrag sind die in § 42a Abs. 5
angeführten Stellen und Personen berechtigt.

§ 42c. (1) unverändert
(2) unverändert
(3) unverändert
(4) unverändert
(5) Ein Medienzusammenschluss ist nach § 42b auch dann zu

untersagen, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammen-
schluss die Medienvielfalt (§ 35 Abs. 2a) beeinträchtigt wird. § 42b
Abs. 3 Z 2 gilt auch für diesen Fall. 

§ 42d. (1) Der Bundesminister für Justiz kann im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
durch Verordnung anordnen, dass bei der Anwendung des § 42a
Abs. 1 Z  1 und 2 die Umsatzerlöse, die auf einem bestimmten
Markt (§ 3) erzielt werden, mit einem bestimmten Faktor zu multipli-
zieren sind. 

§ 40. § 21 ist auf den Mißbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung sinngemäß anzuwenden.

§ 42b. (1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...

§ 42c. (1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) Ein Medienzusammenschluß ist nach § 42b auch dann zu

untersagen, wenn zu erwarten ist, daß durch den Zusammenschluß
die Medienvielfalt beeinträchtigt wird. § 42b Abs. 3 Z 2 gilt auch für
diesen Fall. 

§ 42d. (1) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten nach
Anhörung des Paritätischen Ausschusses (§ 112) durch Verordnung
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(2) unverändert

Va. ABSCHNITT
Anwendung des Wettbwerbsrechts der EG

§ 42f. (1) Das Kartellgericht ist zur Erlassung von Entschei-
dungen im Einzelfall zuständig, die nach den Art. 84 bis 86 EG und
den nach Art. 83 EG erlassenen Verordnungen von den Behörden
der Mitgliedstaaten zu treffen sind. Das Kartellgericht hat hiebei die
Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes anzuwenden. 

(2) Im Fall des Art. 85 Abs. 2 EG hat das Kartellgericht die
Abhilfemaßnahmen zu treffen, zu denen es durch die Entscheidung
der Kommission ermächtigt wird; im Übrigen hat es die Vorschriften
dieses Gesetzes über Rechtsverletzungen sinngemäß
anzuwenden.

§ 44. Die Bundeswettbewerbsbehörde (§ 4 WettbG) und der
Bundeskartellanwalt (§ 112) haben Parteistellung auch dann, wenn
sie nicht Antragsteller sind (Amtspartei); dies gilt jedoch nicht für
das Verfahren über Vertragshilfe gegen Sperren (§ 30).

§ 44a. aufgehoben

anordnen, daß bei der Anwendung des § 42a Abs. 1 Z 1 und 2 die
Umsatzerlöse, die auf einem bestimmten Markt (§ 3) erzielt werden,
mit einem bestimmten Faktor zu multiplizieren sind. 

(2) ...

§ 44. (1) Der Bund, vertreten durch die Finanzprokuratur, die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Bundeskammer für
Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs haben Parteistellung auch dann, wenn
sie nicht Antragsteller sind (Amtsparteien); dies gilt jedoch nicht für
das Verfahren über Vertragshilfe gegen Sperren (§ 30). 

(2) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Bundes-
kammer für Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern Österreichs sind berechtigt, beim
Kartellgericht die ständigen Vollmachten der Personen, die mit ihrer
Vertretung in kartellgerichtlichen Verfahren betraut sind, zu
hinterlegen.

Amtswegiges Einschreiten
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§ 46. Schriftsätze und Beilagen sind in so vielen Gleichschrif-
ten einzubringen, dass jeder Partei, einschließlich der
Amtsparteien, eine Gleichschrift zugestellt werden kann.

Verständigung der Amtsparteien

§ 47. Der Vorsitzende des Kartellgerichts hat die Amtsparteien
(§ 44) von Anzeigen der Herabsetzung gebundener Preise (§ 19
Abs. 2), von vertikalen Vertriebsbindungen (§ 30b) und von Zusam-
menschlüssen (§ 42) sowie von Berichten nach § 66 durch
Übersendung je einer Gleichschrift der Anzeige beziehungsweise
des Berichtes zu verständigen.

Mitwirkung der Kammern im kartellgerichtlichen
 Verfahren 

§ 49. (1) Die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskam-
mer für Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz der

§ 44a. (1) Soweit den Amtsparteien (§ 44) ein Antragsrecht
zusteht, kann das Kartellgericht auch von Amts wegen einschreiten,
wenn es dies im öffentlichen Interesse für notwendig hält. Das Kartell-
gericht hat in diesen Fällen über die Einleitung des Verfahrens mit
Beschluss abzusprechen (Einleitungsbeschluss); gegen diesen
Beschluss ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(2) Soweit die Amtsparteien einen Antrag nur innerhalb einer
bestimmten Frist stellen können, kann auch der Einleitungsbeschluss
nur innerhalb dieser Frist erlassen werden. 

(3) Bevor das Kartellgericht von Amts wegen ein Prüfungsverfah-
ren nach § 42b einleitet, hat es innerhalb der in § 42b Abs. 1 vorgese-
henen Frist eine mündliche Tagsatzung zur Erörterung der hiefür
maßgeblichen Gründe anzuberaumen. Die Prüfung des Zusammen-
schlusses kann binnen zwei Wochen ab der Tagsatzung beantragt
werden, wenn die in § 42b Abs. 1 vorgesehene Frist früher endet.

§ 46. Schriftsätze und Beilagen sind in so vielen Gleichschriften
einzubringen, daß jeder Partei, einschließlich der Amtsparteien, eine
Gleichschrift zugestellt werden kann. Bei Anträgen, zu denen ein
Gutachten des Paritätischen Ausschusses einzuholen ist, sowie bei
Schriftsätzen, von denen der Paritätische Ausschuß zu verständigen
ist (§ 47), ist eine weitere Gleichschrift einzubringen. 

Verständigung der Amtsparteien und des Paritätischen
Ausschusses 

§ 47. Der Vorsitzende des Kartellgerichts hat die Amtsparteien
(§ 44) und den Paritätischen Ausschuß (§ 112) von Anzeigen der
Herabsetzung gebundener Preise (§ 19 Abs. 2), von vertikalen
Vertriebsbindungen (§ 30b) und von Zusammenschlüssen (§ 42)
sowie von Berichten nach § 66 durch Übersendung je einer Gleich-
schrift der Anzeige beziehungsweise des Berichtes zu verständigen.

Gutachten des Paritätischen Ausschusses 
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Landwirtschaftskammern Österreichs haben auf Verlangen des
Kartellgerichts Gutachten über die ihren Wirkungskreis berühren-
den, für die Entscheidung des Gerichtes maßgeblichen Umstände
zu erstatten. Die hiefür vom Gericht bestimmte Frist muss minde-
stens sechs Wochen betragen. Das Gericht hat die für die Erstat-
tung des Gutachtens erforderlichen Informationen über den
Sachverhalt zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskammer für
Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Österreichs sind berechtigt, in allen
kartellgerichtlichen Verfahren Stellungnahmen abzugeben.

§ 68a. (1) unverändert
(2) unverändert
(3) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit

dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung
nähere Bestimmungen über Form und Inhalt von Anmeldungen
nach § 42a erlassen.

§ 82. Zahlungspflichtig für die Gebühr nach § 80 sind 

§ 49. (1) Zum Vorliegen der folgenden Umstände hat der Vorsit-
zende des Kartellgerichts ein Gutachten des Paritätischen Ausschus-
ses einzuholen: 

1. der volkswirtschaftlichen Rechtfertigung (§ 23 Z 3 und § 30c
Abs. 1 Z 2,

2. des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung (§ 35
Abs. 1), 

3. der für Maßnahmen nach § 35 Abs. 2 maßgeblichen Umstän-
de, 

4. der für die Untersagung eines Zusammenschlusses nach §
42b Abs. 2 bis 4 und § 42c Abs. 5 maßgeblichen Umstände. 

(2) Im Verfahren über die Genehmigung von Kartellen und die
Prüfung von Zusammenschlüssen hat der Vorsitzende des Kartellge-
richts dem Paritätischen Ausschuß ohne Verzug eine Gleichschrift des
Antrags beziehungsweise der Anmeldung und seiner beziehungs-
weise ihrer Beilagen zuzustellen. 

(3) Der Paritätische Ausschuß hat sein Gutachten binnen drei
Monaten, Gutachten über Normen-, Typen- und Rationalisierungskar-
telle binnen einem Monat nach Einlangen des Auftrags des Kartellge-
richts zu erstatten oder bei Fehlen der Stimmeneinhelligkeit die
Äußerungen seiner Mitglieder mitzuteilen. Der Vorsitzende des Kartell-
gerichts hat diese Fristen angemessen zu verlängern, wenn dem
Paritätischen Ausschuß die Einhaltung der Frist wegen der besonde-
ren Umstände des Einzelfalls nicht möglich ist. 

(4) Wenn die fristgerechte Erledigung (Abs. 3) wegen Verletzung
der Auskunftspflicht durch die Parteien (§ 118 Z 1 bis 3) nicht möglich
ist, so hat der Paritätische Ausschuß dem Kartellgericht hierüber
innerhalb der Frist zu berichten. 

§ 68a. (1) ...
(2) ...
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1. unverändert
2. unverändert
3. unverändert
a) unverändert
b) aufgehoben

c) unverändert

§ 89. (1) In Ausübung der Kartellgerichtsbarkeit bestehen 
1. die Senate des Oberlandesgerichtes Wien aus einem

Richter als Vorsitzenden, einem weiteren Richter und zwei fachkun-
digen Laienrichtern, 

2. die einfachen Senate des Obersten Gerichtshofs aus einem
Richter als Vorsitzenden, zwei weiteren Richtern und zwei fachkun-
digen Laienrichtern, 

3. die verstärkten Senate des Obersten Gerichtshofs aus
sieben Richtern und zwei fachkundigen Laienrichtern. 

(2) unverändert
(3) unverändert

§ 91. aufgehoben

§ 92. Zwischenerledigungen des Kartellgerichts trifft der
Vorsitzende allein; Endentscheidungen einschließlich der Feststel-
lungsbeschlüsse nach § 68 Abs. 1 trifft er außer in den in diesem
Bundesgesetz sonst vorgesehenen Fällen nur dann allein, wenn
eine Partei dies beantragt und die anderen Parteien zustimmen. 

§ 82. Zahlungspflichtig für die Gebühr nach § 80 sind 
1. ...
2. ...
3. ...
a) ...
b) die Partei, gegen die das Kartellgericht ein Verfahren von

Amts wegen eingeleitet hat, wenn die Endentscheidung auch nur
teilweise im Sinn des Einleitungsbeschlusses ergeht; 

c) ...

§ 89. (1) In Ausübung der Kartellgerichtsbarkeit bestehen 
1. die Senate des Oberlandesgerichtes Wien aus einem Richter

als Vorsitzenden und zwei fachkundigen Laienrichtern, 

2. die einfachen Senate des Obersten Gerichtshofs aus einem
Richter als Vorsitzenden, zwei weiteren Richtern und vier fachkundi-
gen Laienrichtern, 

3. die verstärkten Senate des Obersten Gerichtshofs aus sieben
Richtern und vier fachkundigen Laienrichtern. 

(2) ...
(3) ...

Berichterstatter

§ 91. Der Senatsvorsitzende beim Oberlandesgericht Wien kann,
sofern er nicht selbst Bericht erstattet, einen fachkundigen Laienrich-
ter als Berichterstatter bestimmen. 

§ 92. Zwischenerledigungen des Kartellgerichts trifft der Vorsit-
zende allein; Einleitungsbeschlüsse (§ 44a) im Verfahren zur Abstel-
lung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und 
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§ 93. Für die Abstimmung gilt § 10 Abs. 2 der Jurisdiktions-
norm mit der Maßgabe, dass die an Lebensjahren älteren fachkun-
digen Laienrichter vor den jüngeren abstimmen.  Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 103. aufgehoben 

§ 111. Das Kartellobergericht hat nach Schluss jedes Jahres
nach Anhörung des Kartellgerichts einen Bericht über die Tätigkeit
des Kartellgerichts und des Kartellobergerichts und die hierbei
gesammelten Erfahrungen unter Bedachtnahme auf die Wahrung
der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der betroffenen Unterneh-
mer zu verfassen und dem Bundesminister für Justiz zu
übermitteln. In den Bericht können auch Anregungen für die

zur Prüfung von Zusammenschlüssen sowie Endentscheidungen
einschließlich der Feststellungsbeschlüsse nach § 68 Abs. 1 trifft er
außer in den in diesem Bundesgesetz sonst vorgesehenen Fällen nur
dann allein, wenn eine Partei dies beantragt und die anderen Parteien
zustimmen. 

§ 93. Für die Abstimmung gilt § 10 Abs. 2 der Jurisdiktionsnorm
mit der Maßgabe, daß die an Lebensjahren älteren fachkundigen
Laienrichter vor den jüngeren abstimmen. 

Sachvertändige in Kartellangelegenheiten

§ 103. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien hat zwölf
allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige in Kartellangelegen-
heiten in eine besondere Sachverständigenliste einzutragen. Er ist
dabei an übereinstimmende Vorschläge der Wirtschaftskammer
Österreich und der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
gebunden, sofern diese innerhalb einer von ihm zu bestimmenden
angemessenen Frist erstattet werden. Die §§ 5 und 8 des Bundesge-
setzes über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen
und Dolmetscher, BGBl. Nr. 137/1975, sind anzuwenden. 

(2) Die Sachverständigen sind nach jeweils fünf Jahren neu
einzutragen. Scheidet ein Sachverständiger vor Ablauf dieses
Zeitraums aus, so ist für die verbleibende Zeit ein Ersatzmann einzu-
tragen. 

(3) Richter des Dienststandes und fachkundige Laienrichter nach
diesem Bundesgesetz sowie Mitglieder des Paritätischen Ausschus-
ses dürfen nicht als Sachverständige eingetragen werden. 

(4) Das Kartellgericht ist bei der Bestellung von Sachverständi-
gen nicht auf die in der besonderen Sachverständigenliste nach Abs.
1 eingetragenen Sachverständigen beschränkt. 
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Vorbereitung von Maßnahmen der Gesetzgebung oder die Erlas-
sung von Verordnungen aufgenommen werden. Der Bundesmini-
ster für Justiz hat diesen Bericht im Amtsblatt der österreichischen
Justizverwaltung kundzumachen. 

XI. ABSCHNITT
Bundeskartellanwalt

Aufgaben

§ 112. (1) Der Bundeskartellanwalt ist zur Vertretung der
öffentlichen Interessen in Angelegenheiten des Wettbewerbsrechts
beim Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht berufen. Er ist bei
der Erfüllung seiner Aufgaben vom Kartellgericht unabhängig.

(2) Der Bundeskartellanwalt ist dem Bundesminister für Justiz
unmittelbar unterstellt.

(3) Für den Bundeskartellanwalt ist ein Stellvertreter zu bestel-
len (Bundeskartellanwalt-Stellvertreter).

Bestellung

§ 113. (1) Der Bundeskartellanwalt und der Bundeskartellan-
walt-Stellvertreter werden vom Bundespräsidenten jeweils für die
Dauer von fünf Jahren bestellt. Die Wiederbestellung ist zulässig.

(2) Die Bestellung des Bundeskartellanwalts erfolgt auf
Vorschlag der Bundesregierung, die Bestellung des Bundeskartel-
lanwalt-Stellvertreters auf Vorschlag des Bundesministers für
Justiz.

§ 111. Das Kartellobergericht hat nach Schluß jedes Jahres nach
Anhörung des Kartellgerichts und des Paritätischen Ausschusses
einen Bericht über die Tätigkeit des Kartellgerichts und des
Kartellobergerichts und die hierbei gesammelten Erfahrungen unter
Bedachtnahme auf die Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse der betroffenen Unternehmer zu verfassen und dem Bundesmi-
nister für Justiz zu übermitteln. In den Bericht können auch
Anregungen für die Vorbereitung von Maßnahmen der Gesetzgebung
oder die Erlassung von Verordnungen aufgenommen werden. Der
Bundesminister für Justiz hat diesen Bericht im Amtsblatt der österrei-
chischen Justizverwaltung kundzumachen. 

XI. ABSCHNITT
Paritätischer Ausschuß

Aufgaben

§ 112. (1) Der Paritätische Ausschuß für Kartellangelegenheiten
(Paritätischer Ausschuß) hat im Auftrag des Kartellgerichts Gutachten
nach § 49 zu erstatten. 

(2) Der Paritätische Ausschuß hat im Auftrag des Bundesmini-
sters für Justiz Gutachten über die Wettbewerbslage in einzelnen
Wirtschaftszweigen im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes zu
erstatten. 

Zusammensetzung und Bestellung 

§ 113. (1) Der Paritätische Ausschuß besteht aus zwei
Geschäftsführern und sechs weiteren Mitgliedern. Für jedes der weite-
ren Mitglieder ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 
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(3) Dem Vorschlag der Bundesregierung und dem Vorschlag
des Bundesministers für Justiz hat jeweils eine Ausschreibung zur
allgemeinen Bewerbung durch den Bundesminister für Justiz voran-
zugehen. Die öffentliche Ausschreibung ist im "Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" kundzumachen.

§ 114. (1)  Zum Bundeskartellanwalt oder Bundeskartellan-
walt- Stellvertreter kann nur bestellt werden, wer

1. persönlich und fachlich zur Ausübung des Amtes geeignet
ist,

2. das rechtswissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftli-
che Studium abgeschlossen hat und

3. eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung in Verwaltung,
Rechtsprechung oder Wissenschaft jeweils auf dem Gebiet des
Wettbewerbsrechts aufweist.

(2) Die Mitglieder des Paritätischen Ausschusses werden vom
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung bestellt. Drei
Mitglieder und drei Ersatzmitglieder sind von der Bundesregierung auf
Grund eines Vorschlags der Bundeskammer für Arbeiter und
Angestellte, zwei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder auf Grund eines
Vorschlags der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und ein
Mitglied und ein Ersatzmitglied auf Grund eines Vorschlags der Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, die beiden
Geschäftsführer jedoch auf Grund übereinstimmender Vorschläge der
beiden zuerst genannten Kammern vorzuschlagen. Die Mitglieder
(Ersatzmitglieder) des Paritätischen Ausschusses müssen zum Amt
eines Geschwornen oder Schöffen fähig und Fachleute der Volkswirt-
schaft, der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts oder leitende
Persönlichkeiten des praktischen Wirtschaftslebens sein. Die beiden
Geschäftsführer müssen ferner ein inländisches rechts-, handels-
oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium vollendet haben
und eine mehrjährige wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit auf
dem Gebiet des Kartellrechts aufweisen. Der § 92 Abs. 2 gilt sinnge-
mäß. 

(3) Mitglied (Ersatzmitglied) des Paritätischen Ausschusses kann
nicht sein, wer fachkundiger Laienrichter des Kartellgerichts oder des
Kartellobergerichts oder wer Kartellbevollmächtigter ist. 

(4) Das Oberlandesgericht Wien stellt dem Paritätischen
Ausschuß das notwendige weitere Personal bei. Die Kanzleigeschäfte
des Paritätischen Ausschusses werden von der Geschäftsstelle des
Oberlandesgerichts Wien besorgt. 

Rechtsstellung der Mitglieder

§ 114. (1) Die Mitglieder des Paritätischen Ausschusses sind bei
Ausübung ihrer Tätigkeit an keine Weisungen gebunden. Sie sind zur
Amtsverschwiegenheit verpflichtet; hiefür gilt § 58 RDG, BGBl. Nr.
305/1961, sinngemäß. 
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(2) Personen mit Anspruch auf Bezüge nach den bezügerecht-
lichen Regelungen des Bundes und der Länder dürfen nicht zum
Bundeskartellanwalt oder Bundeskartellanwalt-Stellvertreter bestellt
werden. Überdies darf nicht bestellt werden, wer in den letzten vier
Jahren Mitglied der Bundesregierung oder einer Landesregierung
oder Staatssekretär gewesen ist.

(3) Die Funktionen des Bundeskartellanwalts und des Bundes-
kartellanwalt-Stellvertreters sind hauptberuflich auszuüben. Der
Bundeskartellanwalt und der Bundeskartellanwalt-Stellvertreter
dürfen für die Dauer ihrer Funktion keine weitere Tätigkeit ausüben,
die

1. ihn an der Erfüllung seiner Aufgaben behindert oder
2. geeignet ist, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu

ziehen oder
3. sonstige wesentliche Interessen seiner Funktion gefährdet.
(4) Die Funktion des Bundeskartellanwalts (Bundeskartellan-

walt-Stellvertreters) endet
1. mit Ablauf der Funktionsperiode, wenn keine Wiederbestel-

lung erfolgt,
2. mit Auflösung des Dienstverhältnisses,
3. mit der Enthebung vom Amt,
4. mit Ablauf des Jahres, in dem er das 65. Lebensjahr

vollendet.
(5) Der Bundeskartellanwalt ist vom Bundespräsidenten auf

Antrag der Bundesregierung, der Bundeskartellanwalt-Stellvertreter
vom Bundespräsidenten auf Antrag des Bundesministers für Justiz
seiner Funktion zu entheben, wenn er

1. schriftlich darum ersucht,
2. sich Verfehlungen von solcher Art und Schwere zu Schul-

den kommen lässt, dass die weitere Ausübung seiner Funktion den
Interessen der Funktion abträglich wäre,

3. infolge seiner körperlichen oder geistigen Verfassung seine
Aufgaben als Bundeskartellanwalt (Bundeskartellanwalt-Stellvertre-
ter) nicht erfüllen kann und die Wiedererlangung der Funktionsfä-
higkeit voraussichtlich ausgeschlossen ist,

(2) Das Amt der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Paritätischen
Ausschusses endet mit Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebens-
jahr vollendet haben. 

(3) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind auf ihr Ersuchen durch
den Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien ihres Amtes zu
entheben, die Mitglieder (Ersatzmitglieder) mit Ausnahme der beiden
Geschäftsführer auch auf Antrag der Stelle, die sie vorgeschlagen hat.

(4) Im übrigen gilt für die Amtsenthebung der Mitglieder (Ersatz-
mitglieder) § 100 Abs. 1 und 2 sinngemäß.
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4. infolge von Krankheit, Unfall oder Gebrechen länger als
sechs Monate seine Funktion nicht ausüben kann.

Dienst- und Besoldungsrecht

§ 115.  (1) Durch die Bestellung zum Bundeskartellanwalt
(Bundeskartellanwalt-Stellvertreter) wird die dienstrechtliche
Stellung eines öffentlich-rechtlich oder vertraglich beschäftigten
Bundesbediensteten nicht verändert. Er ist für die Dauer der
Funktion unter Entfall der Bezüge von seiner bisherigen Dienstlei-
stung entbunden. Dienstbehörde ist der Bundesminister für Justiz.

(2) Es gebührt eine fixe Bezahlung
1. für die Dauer der Verwendung als Bundeskartellanwalt in

Höhe des Gehalts nach § 28 (Verwendungsgruppe A 1, Gehalts-
stufe 16) und der Funktionszulage nach § 30 (Funktionsgruppe 5,
Funktionsstufe 3),

2. für die Dauer der Verwendung als Bundeskartellanwalt-
Stellvertreter in Höhe des Gehalts nach § 28 (Verwendungsgruppe
A 1, Gehaltsstufe 16) und der Funktionszulage nach § 30 (Funkti-
onsgruppe 4, Funktionsstufe 3)

jeweils des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54.
(3) Die Zeit der Ausübung der Funktion eines Bundeskartellan-

walts (Bundeskartellanwalt-Stellvertreters) bleibt bei einem Bundes-
bediensteten für Rechte, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, wirksam.

(4) Durch die Bestellung einer nicht in einem öffentlich-rechtli-
chen oder vertraglichen Bundesdienstverhältnis stehenden Person
zum Bundeskartellanwalt (Bundeskartellanwalt-Stellvertreter) wird
ein auf die Dauer der Funktion (§ 115 Abs. 1) befristetes vertragli-
ches Dienstverhältnis nach dem Vertragsbedienstetengesetzes
1948, BGBl. Nr. 86, begründet, wobei eine Bezahlung nach
Maßgabe des Abs. 2 gebührt. Bei der Wiederbestellung ist § 4
Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 nicht anzuwenden;

Geschäftsführung

§ 115. Die beiden Geschäftsführer wechseln einander im Vorsitz
halbjährlich ab und vertreten einander bei Verhinderung. Sind beide
Geschäftsführer verhindert, so vertritt sie das jeweils älteste, nicht
verhinderte weitere Mitglied. 
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durch eine Wiederbestellung wird neuerlich ein befristetes Dienst-
verhältnis begründet.

Kanzleigeschäfte

§ 116. (1)  Die Kanzleigeschäfte der Bundeskartellanwalt-
schaft sind von der Geschäftsstelle der Oberstaatsanwaltschaft
Wien wahrzunehmen.

(2) Zustellungen an den Bundeskartellanwalt und an den
Bundeskartellanwalt-Stellvertreter sind im Wege der Geschäfts-
stelle der Oberstaatsanwaltschaft Wien vorzunehmen.

Zusammenwirken mit der Bundeswettbewerbsbehörde

§ 117. (1) Eingaben an den Bundeskartellanwalt, in denen
angeregt wird, den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens vor dem
Kartellgericht zu stellen oder eine Untersuchung in diese Richtung
durchzuführen, kann der Bundeskartellanwalt zur weiteren Veran-
lassung an die Bundeswettbewerbsbehörde weiterleiten. Eingaben,
die sich auf die beabsichtigte Anmeldung eines Zusammenschlus-
ses beim Kartellgericht beziehen, muss der Bundeskartellanwalt an
die Bundeswettbewerbsbehörde weiterleiten.

(2) Vor Stellung eines Prüfungsantrags nach § 42b hat der
Bundeskartellanwalt der Bundeswettbewerbsbehörde Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist,
kann der Bundeskartellanwalt 

Einberufung 

§ 116. (1) Der Paritätische Ausschuß ist unverzüglich, spätestens
binnen 14 Tagen zu einer Sitzung einzuberufen 

1. auf Grund eines Auftrags des Kartellgerichts oder des Bundes-
ministers für Justiz zur Erstattung eines Gutachtens, 

2. auf Grund der Mitteilung einer unverbindlichen Verbandsemp-
fehlung (§ 32 Z 1) oder 

3. auf Antrag eines seiner Mitglieder. 
(2) Versäumt der Vorsitzende die Frist nach Abs. 1, dann hat der

Stellvertreter den Paritätischen Ausschuß einzuberufen. 

Beschlussfassung

§ 117. (1) Der Paritätische Ausschuß ist beschlußfähig, wenn alle
Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden und mindestens je ein
von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und von der
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte vorgeschlagenes Mitglied
(Ersatzmitglied) anwesend ist. Der Paritätische Ausschuß faßt seine
Beschlüsse mit Stimmeneinhelligkeit. Die Beschlüsse des Paritäti-
schen Ausschusses sind unverzüglich auszufertigen und vom Vorsit-
zenden zu unterfertigen. 
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1. die Bundeswettbewerbsbehörde um Auskünfte ersuchen, 
2. in die Akten der Bundeswettbewerbsbehörde Einsicht

nehmen und 
3. die Bundeswettbewerbsbehörde um die Durchführung von

Ermittlungen  ersuchen. 

Verzicht auf Prüfungsanträge

§ 118. Der Bundeskartellanwalt kann mit Beziehung auf die
Anmeldung eines Zusammenschlusses gegenüber der Bundeswett-
bewerbsbehörde mit Wirkung auch gegenüber dem Kartellgericht
auf die Stellung eines Prüfungsantrages verzichten. Die Bundes-
wettbewerbsbehörde kann den Bundeskartellanwalt mit Beziehung
auf die Anmeldung eines Zusammenschlusses um die schriftliche
Erklärung ersuchen, ob er auf die Stellung eines Prüfungsantrags
verzichtet.

(2) Kommt bei der Beschlußfassung über ein Gutachten (§ 112)
keine Stimmeneinhelligkeit zustande, so sind die Äußerungen der
Mitglieder des Paritätischen Ausschusses unverzüglich auszufertigen
und vom Vorsitzenden zu unterfertigen.

Auskunftspflicht 

§ 118. (1) Folgende Personen sind - soweit nicht eine gesetzliche
Geheimhaltungspflicht besteht - verpflichtet, dem Paritätischen
Ausschuß die für die Erstattung von Gutachten notwendigen
Auskünfte zu erteilen und auf dessen Verlangen die entsprechenden
Belege vorzulegen: 

1. im Verfahren über die Genehmigung eines Kartells, die Unter-
sagung seiner Durchführung oder den Widerruf der Genehmigung der
Kartellbevollmächtigte und die Kartellmitglieder, 

1a. im Verfahren über die Untersagung einer vertikalen Vertriebs-
bindung der bindende Unternehmer und die gebundenen Unterneh-
mer, 

2. im Verfahren über den Auftrag zum Widerruf einer unverbindli-
chen Verbandsempfehlung der empfehlende Verband, 

3. im Verfahren über die Mißbrauchsaufsicht über marktbeherr-
schende Unternehmer der Antragsteller und die Antragsgegner, 

3a. im Verfahren über die Prüfung eines Zusammenschlusses
alle an dem Zusammenschluß beteiligten Unternehmer, 

4. für die Erstattung eines Gutachtens über die Wettbewerbslage
in einzelnen Wirtschaftszweigen (§ 112 Abs. 2) alle Unternehmer, die
dem untersuchten Wirtschaftszweig angehören, sowie Verbände und
Vereinigungen dieser Unternehmer; es muß nur über Umstände
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§ 119. aufgehoben

§ 120. aufgehoben

§ 121. aufgehoben

Auskunft erteilt werden, die für die Wettbewerbslage im untersuchten
Wirtschaftszweig von Bedeutung sind. 

(2) Wird eine Auskunft nach Abs. 1 Z 4 nicht erteilt oder Belege
nicht vorgelegt, so hat das Kartellgericht von Amts wegen oder auf
Antrag einer Amtspartei (§ 44) festzustellen, ob eine Auskunftspflicht
besteht und wie weit sie reicht, und gegebenenfalls die Erteilung der
notwendigen Auskünfte und die Vorlage der entsprechenden Belege
binnen einer angemessenen Frist aufzutragen. 

(3) Die Kenntnisse, die der Paritätische Ausschuß, seine Mitglie-
der sowie sein Personal aus den Auskünften und der Vorlage von
Urkunden nach Abs. 1 erlangen, dürfen nur für die Erfüllung der
Aufgaben des Paritätischen Ausschusses (§ 112) verwertet werden. 

(4) In Gutachten über die Wettbewerbslage in einzelnen
Wirtschaftszweigen (§ 112 Abs. 2) dürfen Unternehmer nicht nament-
lich genannt werden. 

Einholung von Sachverständigengutachten 

§ 119. (1) Der Paritätische Ausschuß kann vor der Erstattung von
Gutachten im Auftrag des Kartellgerichts (§ 112 Abs. 1) Sachverstän-
digengutachten einholen. Die Kosten werden vom Vorsitzenden des
Kartellgerichts bestimmt. 

(2) Betrifft ein Gutachten Angelegenheiten von Kreditinstituten,
Unternehmen der Vertragsversicherung oder Pensionskassen, so hat
der Paritätische Ausschuß eine Stellungnahme des Bundesministers
für Finanzen einzuholen. 

Kundmachung von Gutachten

§ 120. Der Bundesminister für Justiz hat Gutachten des Paritäti-
schen Ausschusses über die Wettbewerbslage in einzelnen
Wirtschaftszweigen (§ 112 Abs. 2) dem Kartellobergericht und dem

17

N:Text\Hartmann\Textgg.sam



§ 122. (1) unverändert
(2) unverändert
(3) unverändert
(4) aufgehoben

§ 125. aufgehoben 

XIV. ABSCHNITT

§ 129. aufgehoben

Kartellgericht bekanntzugeben und im Amtsblatt der österreichischen
Justizverwaltung kundzumachen. 

Vergütungen des Paritätischen Ausschusses 

§ 121. (1) Für jede Sitzung des Paritätischen Ausschusses zur
Erstattung eines Gutachtens nach § 112 haben die beiden Geschäfts-
führer Anspruch auf eine Vergütung von 5,34%, die übrigen Mitglieder
auf eine Vergütung von 2,67% des Gehaltes eines Beamten der Allge-
meinen Verwaltung in der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, zuzüglich
allfälliger Teuerungszulagen. § 94 Abs. 4 und 5 gilt sinngemäß. 

(2) Vergütungen sowie Reise- und Aufenthaltskosten für Gutach-
ten nach § 112 Abs. 2 hat der Bundesminister für Justiz zu
bestimmen.

§ 122. (1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) Dem Paritätischen Ausschuß ist jeweils eine Ausfertigung des

Urteils zu übermitteln. Auf sein Verlangen sind ihm die Akten zur
Einsicht zu übermitteln. 

Befassung des Paritätischen Ausschusses im schiedsgerichtli-
chen Verfahren und Beschränkung der Exekution 

§ 125. Schiedsgerichtliche Erkenntnisse und Vergleiche, mit
denen Streitigkeiten aus einem Kartellvertrag sowie über dessen
Bestehen oder Nichtbestehen entschieden worden sind, sind dem
Paritätischen Ausschuß unter Anschluß der Akten anzuzeigen. Der
Paritätische Ausschuß hat die Akten binnen vier Wochen zurückzu-
stellen. Um die Bewilligung der Exekution kann erst nach Einlangen
der Anzeige beim Paritätischen Ausschuß angesucht werden. 
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§ 130. aufgehoben

XIV. ABSCHNITT 
Gerichtliche Strafbestimmungen 

Kartellmißbrauch

§ 129. (1) Wer als Kartellmitglied oder als Organ oder ausdrück-
lich oder stillschweigend Bevollmächtigter eines Kartells oder eines
Kartellmitglieds mit dem Vorsatz, die Preise der Kartellwaren oder
Kartelleistungen zu steigern oder ihr Sinken zu verhindern oder die
Erzeugung oder den Absatz solcher Sachgüter oder die Erbringung
solcher Leistungen zu beschränken, das Kartell in volkswirtschaftlich
nicht gerechtfertigter Weise (§ 23 Z 3) benützt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen. Neben der Freiheitsstrafe kann auf eine Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen und, wenn dem Kartell die Voraussetzungen nach §
23 fehlen, auf Widerruf der Genehmigung des Kartells oder auf Unter-
sagung seiner Durchführung erkannt werden. 

(2) Der Abs. 1 ist auf die Änderung von Preisen nach § 18 Abs. 2
und auf Letztverkäufer als Mitglieder einer Preisbindung nicht
anzuwenden. 

(3) Hat das Strafgericht auf Widerruf der Genehmigung des
Kartells oder auf Untersagung seiner Durchführung erkannt, so haben
Rechtsmittel gegen das Urteil in Ansehung dieser Maßnahmen keine
aufschiebende Wirkung. Das Strafgericht hat auf Antrag des Rechts-
mittelwerbers dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung zuzuerken-
nen, wenn dies unter Abwägung aller beteiligten Interessen gerecht-
fertigt ist.

Verbotene Durchführung eines Kartells, einer vertikalen
Vertriebsbindung oder eines Zusammenschlusses 

§ 130. (1) Wer, wenn auch nur fahrlässig, ein Kartell, eine verti-
kale Vertriebsbindung oder einen Zusammenschluß in verbotener
Weise durchführt (§§ 18, 42a Abs. 4, § 59 Abs. 2) oder die Wirkung
der Untersagung der Durchführung eines Kartells, einer vertikalen
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§ 131. aufgehoben 

§ 132. aufgehoben

§ 133. aufgehoben

§ 134. aufgehoben

Vertriebsbindung oder eines Zusammenschlusses oder des Widerrufs
der Genehmigung eines Kartells sonst vereitelt, ist mit Geldstrafe bis
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Abs. 1 ist auf Letztverkäufer als Mitglieder einer Preisbindung
nicht anzuwenden.

Verbotene Ausnützung einer marktbeherrschenden Stellung

§ 131. Wer, wenn auch nur fahrlässig, die marktbeherrschende
Stellung eines Unternehmers entgegen einer rechtskräftig oder durch
einstweilige Verfügung ausgesprochenen Auftragserteilung (§ 35 Abs.
1 und § 36) ausnützt oder einem solchen Auftrag nach § 35 Abs. 2
nicht nachkommt, ist mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen. 

Irreführung des Kartellgerichts 

§ 132. Wer in einem Feststellungsantrag nach § 19 Abs. 1,
einem Genehmigungsantrag nach § 23 oder einem Verlängerungsan-
trag nach § 24 oder wer in einer Anmeldung nach § 42a über Umstän-
de, die für die Entscheidung des Kartellgerichts wesentlich sind,
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, ist mit Geldstrafe bis
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Ausübung sittenwidrigen Drucks 

§ 133. Wer gegen einen anderen einen gegen die guten Sitten
verstoßenden wirtschaftlichen Druck ausübt, 1. um zu bewirken, daß
ein Unternehmer einem Kartell beitritt, oder 2. um die Befolgung einer
Empfehlung durchzusetzen, ist, sofern die Tat nicht nach § 130 mit
Strafe oder nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe
bedroht ist, mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Urteilsveröffentlichung 
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§ 135. aufgehoben

§ 136. aufgehoben

§ 134. Wird einer der Verurteilten einer nach diesem Bundesge-
setz mit gerichtlicher Strafe bedrohten Tat schuldig erkannt, so kann
auch auf Veröffentlichung des Urteils auf Kosten dieses Verurteilten
erkannt werden, wenn es nach Art und Schwere der Tat zweckmäßig
erscheint, der Begehung gleichartiger strafbarer Handlungen entge-
genzuwirken. 

Haftung der Organe 

§ 135. Trifft eine Handlungs- oder Unterlassungspflicht, deren
Nichterfüllung nach diesem Bundesgesetz mit gerichtlicher Strafe
bedroht ist, eine juristische Person oder eine Personengemeinschaft
ohne Rechtspersönlichkeit, so sind die Strafbestimmungen auf die
nach dem Gesetz oder nach der Satzung zur Vertretung nach außen
berufenen Organe anzuwenden. 

Geldstrafen 

§ 136. (1) Für Geldstrafen haften die an einem Kartell beteiligten
Unternehmer, zu deren Vorteil die mit Strafe bedrohte Tat gereicht hat
oder gereichen sollte, zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten. 

(2) Über die Haftung ist in dem in der Hauptsache ergehenden
Urteil zu erkennen. Die nach Abs. 1 haftenden Unternehmer, wenn sie
aber keine natürlichen Personen sind, die zu ihrer Vertretung nach
außen befugten Personen sind zur Verhandlung zu laden. Sie haben
die Rechte des Beschuldigten; besonders steht ihnen das Recht zu,
alle Verteidigungsmittel wie der Beschuldigte vorzubringen und das
Urteil in der Hauptsache anzufechten. Doch werden das Verfahren
und die Urteilsfällung durch ihr Nichterscheinen nicht gehemmt; auch
können sie gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes Urteil keinen
Einspruch erheben. Gegen den Ausspruch über die Haftung steht
ihnen und dem öffentlichen Ankläger das Rechtsmittel der Berufung
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§ 137. aufgehoben

§ 138. aufgehoben

zu. Die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Berufung gegen
den Strafausspruch gelten hiebei sinngemäß.

Geldbuße 

§ 137. (1) Wird ein strafbarer Tatbestand nach diesem Abschnitt
verwirklicht, so hat das Strafgericht auf Antrag des öffentlichen Anklä-
gers einem Unternehmen, zu dessen Vorteil die mit Strafe bedrohte
Tat gereicht hat oder gereichen sollte, eine Geldbuße bis zu 1 Million
Schilling, in besonders schweren Fällen bis zu 10 Millionen Schilling,
aufzuerlegen. 

(2) Über den Antrag, eine Geldbuße aufzuerlegen, ist in dem in
der Hauptsache ergehenden Urteil zu erkennen. Kann wegen der Tat
keine bestimmte Person bestraft werden, so entscheidet das Strafge-
richt in einem selbständigen Verfahren nach öffentlicher mündlicher
Verhandlung durch Urteil. Im übrigen gilt § 136 Abs. 2 dem Sinne
nach. 

(3) Die Geldbuße fließt dem Bund zu und ist nach den Bestim-
mungen über die Eintreibung von Geldstrafen einzubringen. 

Zusammentreffen mehrerer gerichtlich
 strafbarer Handlungen 

§ 138. (1) Begründet eine in diesem Bundesgesetz mit gerichtli-
cher Strafe bedrohte Tat zugleich eine nach einem anderen Gesetz
gerichtlich strafbare Handlung und ist die Strafe nach dem anderen
Gesetz zu bemessen, so kann gleichwohl auf die in diesem Bundes-
gesetz vorgesehenen Nebenstrafen und sichernden Maßnahmen
erkannt werden; auf zwingend vorgesehene Nebenstrafen und
sichernde Maßnahmen sowie auf die Haftung für Geldstrafen muß
erkannt werden. Ebenso kann auf die in dem anderen, nicht aber in
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Nebenstrafen und sichernden
Maßnahmen erkannt werden, wenn die Strafe nach diesem
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§ 139. aufgehoben

§ 140. aufgehoben

§ 141. aufgehoben

Bundesgesetz zu bemessen ist; auf zwingend vorgesehene Neben-
strafen und sichernde Maßnahmen muß erkannt werden. 

(2) Das gleiche gilt, wenn der Täter außer einer nach diesem
Bundesgesetz mit gerichtlicher Strafe bedrohten Tat auch eine Tat
begangen hat, die nach einem anderen Gesetz gerichtlich strafbar ist
und gleichzeitig abgeurteilt wird. 

Mitwirkung der Kammern im Strafverfahren 

§ 139. (1) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkon-
ferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs sind verpflichtet, im
Strafverfahren wegen einer der in diesem Bundesgesetz mit gerichtli-
cher Strafe bedrohten Taten auf Verlangen des Gerichtes in der ihnen
bestimmten Frist Gutachten über die ihren Wirkungskreis berühren-
den, für die Entscheidung des Gerichtes wesentlichen Umstände
abzugeben. 

(2) Auf Antrag des öffentlichen Anklägers hat das Gericht die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Bundeskammer für
Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs aufzufordern, die im Abs. 1 bezeichne-
ten Gutachten binnen einer Frist von mindestens sechs Wochen zu
erstatten.

Zuständigkeit 

§ 140. Für Strafverfahren wegen der in diesem Bundesgesetz mit
gerichtlicher Strafe bedrohten Taten und für selbständige Verfahren
nach § 137 Abs. 2 ist der Einzelrichter des die Strafgerichtsbarkeit
ausübenden Gerichtshofes erster Instanz zuständig.

Übersendung des Urteils 
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XV. ABSCHNITT
Rechtsverletzungen

Geldbußen

§ 142. Das Kartellgericht hat auf Antrag einer Amtspartei
(§ 44) Geldbußen aufzuerlegen, und zwar

1. Unternehmern bzw. Verbänden von Unternehmern in der
Höhe von 10 000 bis 1 Million Euro oder über diesen Betrag hinaus
bis zu 10 % des von dem einzelnen an der Zuwiderhandlung betei-
ligten Unternehmer im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsatzes,
wenn sie 

a) ein Kartell, eine vertikale Vertriebsbindung oder einen
Zusammenschluss in verbotener Weise durchführen (§§ 18,  42a
Abs. 4, § 59 Abs. 2) oder die Wirkung der Untersagung der Durch-
führung eines Kartells, einer vertikalen Vertriebsbindung oder eines
Zusammenschlusses oder des Widerrufs der Genehmigung eines
Kartells sonst vereiteln; dies gilt nicht für Letztverkäufer als Mitglie-
der einer Preisbindung;

b) einem Auftrag nach § 35 Abs. 1 oder 2 oder nach § 36 nicht
nachkommen;

§ 141. Im Strafverfahren wegen einer der in diesem Bundesge-
setz mit Strafe bedrohten Taten hat das Strafgericht nach rechtskräfti-
ger Beendigung des Verfahrens 

1. eine Ausfertigung des verurteilenden Erkenntnisses dem
Kartellgericht und 

2. je eine Ausfertigung des Urteils der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, der Bundeskammer für Arbeiter und
Angestellte und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs zu übersenden. 

XV. ABSCHNITT
Bußgeldverfahren und Bußgelder

§ 142. Das Kartellgericht hat auf Antrag einer Amtspartei (§ 44)
Bußgelder aufzuerlegen, und zwar 

1. Unternehmern beziehungsweise Verbänden in der Höhe von
50 000 S bis 500 000 S, wenn sie 

a) die Anzeigepflicht nach § 30b verletzen, 
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2. Unternehmern bzw. Verbänden von Unternehmern in der
Höhe von 3 500 Euro bis 35 000 Euro, wenn sie 

a) in einem Feststellungsantrag nach § 19 Abs. 1, einem
Genehmigungsantrag nach § 23, einem Verlängerungsantrag nach
§ 24, einer Anzeige nach § 30b oder einer Anmeldung nach § 42a
unrichtige oder unvollständige Angaben machen,

b) die Anzeigepflicht nach § 30b verletzen, 
c) eine unverbindliche Verbandsempfehlung entgegen dem

§ 32 hinausgeben,
d) dem Auftrag zum Widerruf einer unverbindlichen

Verbandsempfehlung nicht nachkommen, 
e) einer  Entscheidung  des  Kartellgerichts  nach  § 42e  

Abs. 3 nicht nachkommen, 
f)  eine  Empfehlung  entgegen  einer  Verordnung  nach § 127

hinausgeben; 
g) ihre Pflichten nach § 11 Abs. 3 WettbG verletzen
3. Unternehmern in der Höhe von 700 Euro bis 7 000 Euro,

wenn sie die  Anzeigepflicht  nach  § 19  Abs. 2,  § 60  Z 5  oder  
§ 63 Abs. 4 verletzen; 

4. Kartellbevollmächtigten in der Höhe von 140 Euro bis 1 400
Euro, wenn sie

a) die Anzeigepflicht nach § 56 verletzen,
b) einer Aufforderung nach § 64 nicht nachkommen. 

Bemessung

§ 143.  Bei der Bemessung der Geldbuße ist insbesondere auf
die Schwere der Rechtsverletzung, den Grad des Verschuldens
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. Im
Fall der verbotenen Durchführung eines Kartells nach § 142 Z 1

b) in einer Anzeige nach § 30b unrichtige oder unvollständige
Angaben machen, 

c) eine unverbindliche Verbandsempfehlung entgegen dem § 32
hinausgeben, 

d) dem Auftrag zum Widerruf einer unverbindlichen Verband-
sempfehlung nicht nachkommen, 

e) einer Entscheidung des Kartellgerichts nach § 42e Abs. 3 nicht
nachkommen, 

f) einem Auftrag des Kartellgerichts nach § 118 Abs. 2 nicht
nachkommen, 

g) eine Empfehlung entgegen einer Verordnung nach § 127
hinausgeben; 

2. Unternehmern in der Höhe von 10 000 S bis 100 000 S, wenn
sie die Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 2, § 60 Z 5 oder § 63 Abs. 4
verletzen; 

3. Kartellbevollmächtigten in der Höhe von 2 000 S bis 20 000 S,
wenn sie 

a) die Anzeigepflicht nach § 56 verletzen, 
b) einer Aufforderung nach § 64 nicht nachkommen. 
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Buchst. a ist auch  auf die Mitwirkung an der Aufklärung der
Rechtsverletzung Bedacht zu nehmen. 

Einbringung

§ 143a.  Die Geldbuße fließt dem Bund zu und ist nach den
Bestimmungen über die Eintreibung von Geldstrafen einzubringen. 

Entscheidungsveröffentlichung

§ 143b.  Wenn das Kartellgericht eine Geldbuße nach § 142
Z 1 auferlegt, kann es auf Antrag einer Amtspartei (§ 44) auf Veröf-
fentlichung der Entscheidung auf Kosten der betroffenen Unterneh-
mer oder Verbände von Unternehmern erkennen, wenn es nach Art
und Schwere der Rechtsverletzung zweckmäßig erscheint, weiteren
Rechtsverletzungen entgegenzuwirken.

Verjährung

§ 143c. Eine Geldbuße nach § 142 darf nur dann auferlegt
werden, wenn der Antrag binnen 3 Jahren ab der Beendigung der
Rechtsverletzung gestellt wird.

§ 151. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
1. Der Bundesminister für Justiz hinsichtlich der Abschnitte I,

II, IIa, III bis XII, XV und XVI, hinsichtlich der §§ 17 und 30e im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und hinsichtlich des
Abschnitts IX im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen;

Bemessung

§ 143. Bei der Bemessung des Bußgeldes ist insbesondere auf
die Schwere der Rechtsverletzung, den Grad des Verschuldens und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. 

Einbringung 

§ 143a. Das Bußgeld fließt dem Bund zu und ist nach den
Bestimmungen über die Eintreibung von Geldstrafen einzubringen. 

§ 151. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
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2. unverändert
3. unverändert
4. aufgehoben

Artikel II
Änderung des Strafgesetzbuches

Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen

§ 168b. (1) Wer bei einer Ausschreibung über Waren oder
gewerbliche Leistungen ein Angebot abgibt, das auf einer rechts-
widrigen Absprache beruht, die darauf abzielt, den Auftraggeber zur
Annahme eines bestimmten Angebots zu veranlassen, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

(2) Der Ausschreibung im Sinne des Absatzes 1 steht die
freihändige Vergabe eines Auftrages nach vorausgegangenem
Teilnahmewettbewerb gleich. 

(3) Nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, wird nicht
bestraft, wer freiwillig verhindert, daß der Auftraggeber das Angebot
annimmt oder dieser seine Leistung erbringt. Wird ohne Zutun des
Täters das Angebot nicht angenommen oder die Leisutng des
Auftraggebers nicht erbracht, so wird er straflos, wenn er sich  
freiwillig und ernsthaft bemüht, die Annahme des Angebots oder
das Erbringen der Leistung zu verhindern.

1. Der Bundesminister für Justiz hinsichtlich der Abschnitte I, II,
IIa, III bis IX, X (mit Ausnahme der §§ 90 und 92 Abs. 1 und 3), XI (mit
Ausnahme des § 113 Abs. 2), XII und XIV bis XVI, hinsichtlich der §§
17 und 30e im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
oder dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und
hinsichtlich des IX. Abschnitts im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für tFinanzen; 

2. ...
3. ...
4. die Bundesregierung hinsichtlich der §§ 90, 92 Abs. 1 und 3

und § 113 Abs. 2. 

Artikel II
Änderung des Strafgesetzbuches
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